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Appell des Bundesrates an das Schweizervolk

Von Oberst Rene Krähenbühl, Samedan

Ruhe und Besonnenheit

Der schweizerische Bundespräsident, Philipp
Etter, richtete am Montagabend, 28. August
1939, am Radio im Namen des Bundesrates
folgende Ansprache an das Schweizervolk:
«Liebe Eidgenossen! Die schweren
Spannungen, die heute über den Völkern Europas
lasten, haben den Bundesrat veranlasst, in
seiner heutigen Sitzung die für den Schutz
unseres Landes erforderlichen vorsorglichen
Massnahmen zu treffen. Es scheintzwar nicht
ausgeschlossen, dass die Spannungen, von
denen ich eben sprach, noch auf friedlichem
Wege gelöst werden können. Wir hegen die
Hoffnung, dass die Bestrebungen jener, die
sich um die Erhaltung des Friedens bemühen,
von Erfolg gekrönt sein mögen. Auf alle Fälle
besteht nach wie vor keine unmittelbare
Bedrohung unseres Landes.

Der Bundesrat ist entschlossen, die aus der
Neutralität des Landes sich ergebenden
Pflichten in jeder Situation und mit allen Mitteln

zu erfüllen, im Hinblick darauf, dass die
Kriegsmobilmachung in unseren Nachbarländern

schon weitgehend vorgeschritten ist,
könnte der Bundesrat die Verantwortung dafür

nicht übernehmen, unsere Grenzen ohne
verstärkten Grenzschutz zu lassen. Er hat
deshalb heute beschlossen, ein Aufgebot für
die gesamten Grenzschutztruppen zu erlassen.

Das Ausmass dieses Aufgebotes und die
Unsicherheit der Lage haben den Bundesrat
überdies veranlasst, die eidgenössischen
Räte aufMittwochnachmittag, 17 Uhr, zu einer
ausserordentlichen Sitzung einzuberufen, um
den General zu wählen und dem Bundesrat
die erforderlichen ausserordentlichen
Vollmachten zu erteilen.

1939

• Bundesrat ordnet als vorsorgliche Massnahme das Laden der Minen an allen Grenzen an
(26.3.).

• Schweizerische Landesausstellung in Zürich ist gekennzeichnet durch einen Geist des
Widerstandes und der Selbstbehauptung (Eröffnung 6.5).

• Vorlage über Ausbau der Landesverteidigung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit wird
in Volksabstimmung angenommen (4.6.).

• Aufgebot von Sicherungs- und Deckungstruppen (29.8.).
• Wahl von Henri Guisan zum Oberbefehlshaber der Armee (30.8.).
• Erklärung der bewaffneten Neutralität der Schweiz (31.8.)

• Generalmobilmachung der Armee (auf 2.9.).
• Aufbau der Spionage-Abwehr (September).

• Armeebefehl bezüglich Geist der Truppe wird zur «Geburtsurkunde» von «Heer und
Haus» (3.11.).

• Neu können auch Frauen im Hilfsdienst (mit eidgenössischer Armbinde) eingesetzt werden.

• Rekrutenschulen werden einheitlich auf 116 Tage, Unteroffiziersschulen auf 18 Tage, und
Offiziersschulen auf 88 Tage festgesetzt.

1940

• General Guisan eriässt Richtlinien für den Aufbau eines Frauenhilfsdienstes (12.2.). In
diesem Jahr werden über 18000 FHD ausgebildet.

im Namen des Bundesrates fordere ich das
Schweizervolk auf, auch in dieser ernsten
Stunde ruhiges Blut zu bewahren und den
Massnahmen der Regierung unbedingtes
Vertrauen entgegenzubringen. Wir haben alle
Vorbereitungen getroffen, um die Sicherheit
des Landes in jeder Beziehung sicherzustellen.

Insbesondere bitte ich das Volk, sich von
Gerüchtemacherei jeglicher Art fern zu halten,

von überstürzten Wareneinkäufen und
von unbedachten Geldabhebungen bei den
Banken abzusehen, da alle Vorkehren dafür
getroffen sind, dass die Lebensmittelversor¬

gung des Volkes und der Geldverkehr sich
ruhig und ungestört abwickeln können.

Sollte der Krieg wirklich über Europa
hereinbrechen, was Gott verhüten möge, so
übergeben wir den Schutz unserer Grenzen zur
Sicherung unserer Neutralität und der
Unabhängigkeit unseres Landes unserer wackeren

Abschied wie überall auf den Bahnhöfen der Schweiz

ALARM
Am Abend des 28. August 1939 beschloss
der Bundesrat, den Grenzschutz
aufzubieten. Versand der vorbereiteten
Telegramme an die Grenzgemeinden zum

Anschlag des roten Plakates

Telegramm:
«Aufgebot des Grenzschutzes
auf 29. August 1939 morgens 5 Uhr»

Grenzschutz:
Der Grenzschutz war das neue Gebilde in

unserer Heeresorganisation. Die frühere
Truppenordnung kannte diesen Begriff
nicht. Mit dem immer weiter ausgebauten
Befestigungs- und Zerstörungsnetz an der
Grenze ergab sich schliesslich aus
zahlreichen Übungen die für unsere Verhältnisse

am besten geeignete Organisation.
Im Zeitpunkt der Mobilmachung war sie so
weit getroffen, dass irgendwelche Friktionen

nicht mehr zu befürchten waren.
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Armee, von der wir wissen, dass sie vom
General bis zum letzten Soldaten ruhig, mutig
und treu ihre Pflicht erfüllen wird. Unsere
Armee, der ich meinen und des Bundesrates
besonderen Gruss entbiete, soll aber auch
wissen, dass ein einiges und geschlossenes Volk
hinter ihr steht, ein Volk, das beseelt ist von
dergleichen Ruhe, vom gleichen Mut und vom
gleichen Geist der Disziplin wie unsere
Wehrmänner, denen wir den bewaffneten Schutz
des Landes anvertrauen.
Jeder von uns, Mann und Frau, erfülle an
seinem Platz seine Pflicht! Zeigen wir uns der
ernsten Stunde würdig. Wir vertrauen auf
unsere Armee, auf unser Volk und auf Gott den
Allmächtigen, dessen Schutz und Segen wir
unser Land und Volk unterstellen, mit dem
heissen Gebet, dass er den europäischen
Völkern und unserem Lande auch in diesen
sch weren Zeiten den Frieden erhalten möge.»

fr

Die Wahl des Generals am 30. August 1939

Armee suisse Schweizerische Armee Esercito svizzero

30.8.39
17.00.

30.8.39
18.00:

Ausserordentliche Bundesversammlung

mit vorerst getrennter
Tagung von Nationalrat und Stän-
derat.
Vereinigte Bundesversammlung:
Präsident H Vallotton

229
Abgeordnete

(186 Nationalräte,
43 Ständerate; von
jeder Kammer fehlte
nur je 1 Ratsmitglied).

Wahlergebnis:

Ausgeteilte
Stimmzettel:

Eingegangen:

Leer:
Absolutes
Mehr:

229

229
2 (Kommunisten!)

114

KRIEGSMOBILMACHUNG
AUFGEBOT DER GRENZTRUPPEN

MOBILISATION DE GUERRE MOBILITAZIONE DI GUERRA
MISE SDI RIED DES »DÜPES FIDDTIEDES CIIIMm HIE DIHI DEUf TRUPPE DI FIDITIE11

Oberstkorpskommandant Henri
Guisan mit 204 Stimmen gewählt!
21 Stimmen fielen auf Oberstdivi-
sionar Borel, 2 auf andere Namen.

Anschliessend wurde der 65jahrige General
Henri Guisan in französischer Sprache vereidigt-

«ich schwöre der Eidgenossenschaft
Treue.
ich schwöre, mit allen meinen Kräften und
unter Einsatz meines Lebens mit den mir
anvertrauten Truppen die Ehre, Unabhängigkeit

und Neutralität des Vaterlandes zu
schützen und zu verteidigen,
ich schwöre, mich genau an die Weisungen
des Bundesrates über das mit dem
Truppenaufgebot zu erreichende Ziel zu
halten.»

1. Die Grenztruppen werden hiemlt aufgeboten.
a) All« Wehrpflichtigen. daran DlanitbQchlain ainan rotan Mobllmachungszattal anthllt, haban

sofort an dan Im Mobllmachungszattal angagabanan Ortan alnxurOckan.
b) Pfardastallung: Die für die Stellung von Pferden und Maultieren an die Grenztruppen bestimmten Ge¬

meinden haben diesen Befehl sofort auszuführen.

d Stallung dar Motorfahrzeuge: Alle Motorfahrzeuge (Personenwagen. Lastwagen, Motorräder etcj, deren
Fahrzeugausweis mit einem rotan Aufgebotszettel versehen ist, sind sofort an dem im Aufgebotszettel
angegebenen Orte zu stellen.

2. Es sind ferner ebenfalls aufgeboten und haben sofort einzurücken:
a) Di« Torrltorialkommandostlb« 1-12, dl« Mobllmachungsfunktlontr«, das Personal das

Munltionsdianst«*;
b) Di« Organ« d«s F1l«gar-B«obachtungs- und M«ld«di«nstas;
c) Di« Organ« d«s passhran Luftschutz«*;
co Dia Minaurdatachamanta. Eidgenössisches MHKördepartemenL

1. Les troupes frontiöres sont mises sur pied.
a) Tous las mllltalras dont la Ihrrat da service est munl da la flehe rouaa da mobilisation

entrant ImmAdlatamant au senden aus androlts prasertts par la flehe da mobilisation.
b) Foumlture das chavaux: Les communes ayant ttA designees pour foumir des dtesaus et mulcts aus

troupes frantüres exheutent ImmMiatamant (ordre de foumrture.
d Fournltura das vAhkules A moteur: Tous les vEMcules i moteur (voltures. camions, motocydettes, etej

dont le permb de circulation est muni d un ordre de mardie rouge sont i icmettre Immddlatamant I la
troupe A rendrolt Miaut par ['ordre de manhe.

2. Sont egalement mis sur pied et entrent au service bnmödiatement:
a) Las *tats-majors tarrltoriaux 1-12, las foncflonnalras da la mobilisation, la parsonnal du

sendee das munitions;
b) Las organes da reparage at da signallsatlon d'avlons;
c) Las organes da la defense atrtanna passive;

d> Las dbtachamants da minaurs. Departement militaire ttdöraL

1. Le truppe di frontiera sono chiamate alle armi.
Tuttl i militari. II oil libretto dl Mrvlxlo 4 muntto daH'awlso dl moblliUuüon« dl color rosso,
d«vono «ntrar« iwiw«dl*tim«nf In *«nrlzlo giusfea I« kstruzlonl cont«nut« In d«tto mtso.

b) Con*«gn« d«i cavaIII: I comunl che sono ststi designati per la consegna dd cavaffi o mufi «le truppe di
frontiera devono eseguire subito questo ordine.

d Coni«gn« d«gli «utov«koll: Tuttl gfi autovekofi Uutovetture, autocarri, motocidette, eccj, la oil fkenza
dl ckcoiazione i munka di in ordne di marda di «»lor rosso, devono essere presented subito giusta le
btruziofti contenute in detto ordine.

2. Sono parimente chiamate alle armi e entrano in servizio immediatamente:
a) GB stall piagglorl territoriall 1-12,1 funzlonarl dalla mobilItazlona, a U personale dal sarvtzio

daBa munizionl;
b) Gil organ! del sarvtzio d'atnrlsamenlo a dl segnalazlona antlaarao;
d OB organ! dalla protezlona anttaaraa;

d> i distaccament! minatoH. II Dipartimento militare federal*.

Das rote Grenzschutzplakat

Kriegsmobilmachung

ERSCHLOSSEN

MF / vj&j

Übernahme des Oberbefehls durch General
Henri Guisan: 2. September 1939

Von Oberst Rene Krähenbühl, Samedan

Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten!

Die Bundesversammlung hat mir den
Oberbefehl über die Armee anvertraut. Ich bin mir
meiner schweren Verantwortung bewusst;
aber ich übernehme sie mit Vertrauen und
Stolz, weit ich den Geist kenne, der die Armee
belebt. Ich weiss, dass in diesen ernsten
Stunden jeder von euch bereit ist und aufdem
ihm angewiesenen Posten seine Pflicht tun
wird. General Guisan

Neutralitätserklärung der Schweiz am
2. September 1939

«Die internationale Spannung, welche die
Schweizerische Eidgenossenschaft zur
Ergreifung militärischer Massnahmen genötigt
hat, gibt ihr neuen Antass, den unerschütterlichen

Willen kundzutun, von den Grundsätzen
der Neutralität, die seit Jahrhunderten ihrer
Politik als Richtschnur dienen, in keiner Weise
abzuweichen, indem diese Grundsätze den
Bestrebungen des Schweizervolkes, seinen
staatsrechtlichen Verhältnissen sowie seiner
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